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Bundesgesetz über den zwischenstaatlichen Luftver­

kehr (BGzLV 1996) 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag erhebt gegen den 

vorliegenden Gesetzesentwurfes weder materiellrechtliche noch 

formalrechtliche Einwände. 

Wie sich aus den Erläuterungen ergibt, erscheint auf Grund der 

erfolgten Liberalisierung des Luftverkehrs dieses Gesetzesvor­

haben erforderlich, wobei als erfreulich hervorzuheben ist, 

daß für den Bund und somit für den österreichischen Steuerzah­

ler dadurch keine zusätzlichen Kosten anfallen. 
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